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Pädagogik. 
C. G. Firnhaber, Die nassauische Simultan-Volksschule. 

Ihre Entstehung, gesetzliche Grundlage und Bewilhrung nebst einer 
Geschichte der alten nassauischen Volksschule. r. Bd. \Viesbaden, 
Kunzc, 1881. VIII u. 368 S. gr. 8°. M. 4,80. 

Dieses mit minutiösester Sorgfalt ausgearbeitete 
umfängliche Buch, von welchem der erste Band uns 
vorliegt, beschäftigt sich mit einem kleinen Gebiete der 
deutschen Schulgeschichte. Indessen haben die nassaui
schen Territorien ehemals vom Schwarzwald (Ortcnau) 
bis an den Niederrhein gereicht, und eben die bunte 
confessionelle Mischung der Bevölkerung dieser durch 
Nord-, Mittel- und Süddeutschland hingestreckten Ge 
bietsteile hat hier ziemlich frühe das Bedürfnis einer 
rein interconfcssionellen Schulgestaltung hervorgerufen, 
die sich freilich in ihrer eigenti.imlichen Art, vom Verf. 
richtig als reine Statsschule bezeichnet, nur unter 
dem Einflusse der von den philanthropischen Ideen des 
18. Jhs. noch ganz erfüllten Fürsten und unter der 
Gunst einer heute fast unglaublichen Toleranz der 
Geistlichkeit entwickeln konnte. Der Schöpfer dieser 
im Jahre 1817 gesetzlich gewordenen Organisation ist 
der 1780 geborene spätere Regierungsprlisident Karl Fr. 
Just. Ebe11. · 

Die geschichtlichen AusfUhrungen des Verf. bieten 
keine neuen Aufschlüsse für die Geschichte des deutschen 
Volksschulwesens, aber eine grofse Menge höchst inter
l!ssanter Einzelheiten, besonders aus dem 18. Jh. Die 
(icschichtc des 177() nach dem Muster der Karlsruher 
.·\nstalt gegri.indeten Seminars in Edstcin findet sich 
ausführlich in dem Buche dargestellt. 

Verdienstlich sind die Ausführungen, welche der 
Vcrf. am Ende dieses Bandes gibt über die verschie
denen Gestaltungen der jetzt bestehenden Volksschulen. 
Bei der von ihm vorgenommenen Rubricierung hlitte 
nur auf die geschichtlichen Bedingungen, unter welchen 
die einzelnen Schulorganisationen sich herausgebildet 
haben, mehr Ri.icksicht genommen werden di.irfcn. 

Dem zweiten Bande, welcher die innere Geschichte 
der nassauischen Volksschule seit 1817 zu behandeln 
verspricht, sehen wir mit Interesse entgegen, 

Karlsruhe i. B. E. von Sallwi.irk. 

Philologie. 
Thc Hindu Law of Inheritanee, according to the Sarasrnti-Vilitsa: 

lranslated from thc original Sanskrit by thc Re\". Th. Foulkes. 
London, Triibner H. Co., r88r. XXVIIT, 194 u. 162 S. gr. 8°. Sh. ro/6. 

Von den fünf gröfseren Sanskritwerken über 
l{echtspflege, die in Südindien als malsgebend ange
sehen werden, ist die beri.ihmte Mitaksharfi, soweit sie 
sich auf das Erbrecht bezieht, schon 18IO von Cole
brooke übersetzt worden. Hierauf sind in neuerer Zeit 
Kristnasawmy Iyers Uebertragung des bezliglichen Ab
schnitts aus der Smriticandrika und Dr. Burnells vor
treffliche, auch mit höchst interessanten Einleitungen 
versehene Ucbersetzungen des Dayabhaga aus Madhavas 
Commentar zu Paracara und aus dem Vvavaharanir-
1_iaya gefolgt. Auch, von dem cntspre--:h~nden Teile 
des Sarasvat1vilasa hatte Dr. Burnell ,chon vor llingerer 
Zeit eine Bearbeitung in Aussicht geste1lt: wir nehmen 

dieselbe mit Dank auch von Mr. Foulkes an, der, in 
Bangalore lebend, jedenfalls die ausreichendsten Hilfs
mittel zur Verfügung hatte. Wahrscheinlich war es die 
praktische 'Nichtigkeit dieses besonders ausführlichen 
und in einem grolsen Teile Si.idindiens hochangesehencn 
Tractats, die eine ungesäumte Veröffentlichung dessel-
ben wünschenswert machte. Aber auch der Sanskritist 
muss dieselbe freudig begri.ifsen, besonders weil sich 
Verleger und Verf. zur Beigabe des Sanskrittextes 
entschlossen haben. Freilich ist diese, das ganze bi.ir
gerliche und religiöse Leben umfassende Gesetzbu:h 
ein modernes Werk: nach den anscheinend sehr zuver
!Ussigen Untersuchungen des Verf. ist der Sarasvatfvi
lasa um das J. 1515 von Rudradeva, König von Orissa, 
d. h. unter den Auspicien dieses Hcrschers, abgefasst 
worden. Auch an Citaten aus den Yerlorenen Gesetz
bi.ichern des Katyayana, Brihaspati u. a. hat Ref. hier 
wenig Neues gefunden, und die Aehnlichkeit der Les
arten macht es wahrscheinlich, dass der Citatenschatz 
des S. zum grösten Teil aus der Smriticandrika über
nommen ist, die Rudradeva überhaupt sehr stark 
benutzt hat. Cileichwol ist dieses Werk für die indische 
Rechts- und Sittengeschichte von gro!ser Bedeutung, 
da es sich in die Reihe der Rechtsbi.icher einfügt, die, 
wie z. B. auch Apararkas Commentar zu Yiijri.avalkya, 
von einem mlichtigen Fi.irsten verfasst oder inspiriert 
sind, weshalb die darin enthaltenen Bestimmungen 
jedenfalls nicht blofse Phantasien der Brahmanen sein 
können, sondern sich dem europliischen Begriff von 
Gesetzen einigerrnafsen nlihern. Eine erhöhte Bedeu
tung gewinnen hiedurch z. B. die hier auftretenden, 
den weiblichen Rechten vcrhliltnismU!sig sehr günstigen 
Bestimmungen über das Sondergut der Frauen (Stri 
dhana), die auch der Beachtung der vergleichenden 
Rechtsforscher empfohlen werden können. Auch in 
sprachlicher Hinsicht findet sich manches Interessantt:. 

vVic sich der von Mr. F. costituierte Text zu den 
fünf von ihm benutzten (irantha- und Telugu• Hss. 
verhält, l\isst sich bei dem Mangel einer varietas lcctionis 
nicht entscheiden, jedenfalls ist er lesbar. S. 11 Z. 5 
für yaktu lies yattu; S. 14 Z. S f. ~•ihh,(?al-sh1111t l. vihM,ga

pakslwm; S. 14 Z. 1 f. kri1:1•as 1. N,1:i•fts; S. 46 Z. 8 ist hi 

yasm,rt zu streichen; S. 57 Z. 18 f. ,1adanapi 1. vadannapi; 

S. 58 Z. 5 f. fratidharo!.-e 1. pratirudha!.-e u. s. w. Etwas 
störend wirken Worttrennungen wie t,ulanicchayu pitat! 

f. tadaniccl1ayäpi tad S. 12, avib!wktma tu S. 14 f. 
aviblwkte "" tu, vacane nokta S. 1 <) f. vacanenokta, ca 
{ttbdopapatte{t<I S. G2 f. Ct1(abdopapatter ca, yadä s,im 

S. 65 f. yad,is,im u. dgl. und die mit Conseguenz in den 
sehr häufigen Formen von grab!t erscheinende Schrei 
bung gri!umuti, griha~umti u. s. w. für .~ri!mati. Druck
fehler waren iibr'igens bei der grofsen f~ntfernung des 
Verf. von dem Druckort gar nicht zu vermeiden. Di<: 
Uebersetzung ist, soweit sie Ref. mit dem Original ver
glichen hat, meistens wortgetreu; auch ist es nur zu 
billigen, dass die meisten Kunstausdri.icke unübersetzt 
gelassen sind. Hauptslichlich dadurch dass Colebrooke 
den term. techn. Sapi1!t(11 i.iberall mit „connected bv 
funeral oblations" i.ibersetzte, ist der noch von Gold
stücker widerholte Irrtum entstanden, als beruhe die 
ganze indische Successionsordnung auf den Toten
opfern, was höchstens für das bengalische System 
richtig ist. Das Compositum g11utamä,fiJJ1atadvayam in 
~ 67 heifat nicht „thc teaching of Gautama and others'', 
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sondern geht auf die zwei kurz vorher vorkommenden 
Citate. In ~ 8+ sind die Worte ukli11!, ca unübersetzt 
geblieben; auch hcifst im folgenden 11iyogadlumuo 'pi 

nicht „tough it is an ordained duty", sondern „und die 
Sitte des Niyoga" (Leviratsehe). Der Schluss von ~ I4-1 
spricht den Frauen, nicht den „mcmbcrlcss'' die Erb
fähigkeit ab. Doch dcrglcid1cn kann dem Werte der 
mlihcvollen und dankenswerten Arbeit kaum Eintrag 
tun, besonders da der Verf. selbst ausdrlicklich nur auf 
juristische, nicht auf philologische Leser gerechnet hat. 

WUrzburg. Juli us Jolly. 

Stanislas Guyard, Manuel de Ja langue persane vul
gaire. Vocabulaire fran~ais, a11glais et per.sau aYec la prononcia

tion figur~c cn lcttres latincs, precedC d'un abrCgC de grammaire 
et ~uivi de dialogncs avec Je mot ;l mot. Paris, I'vlaisonncuvc et 
Cic., 1880. XXXI 11. 206 S. 8". Fr. 5. 

M. Grüner!, Neu-persische Chrestomathie. r. Teil: Texte. 
Teil: Vocab11lar. Prag, Calvl!, 1881. XII, 116 u. 264 S. ,f1. M. 16. 

lkide lrnchcr verfolgen pral~tischc Zwecke. Das 
erstere ist eine Anleitung für Reisende und andere, die 
sich die persische Umgangssprache unserer Zeit an
eignen wollen. Die kurz gefasste (;rammatik ist durch
aus correct und gibt in versüindiger Auswahl das not
wendigste, wUhrend in dem Glossar die im üiglichen 
<,ebrauch am hliufigsten vorkommenden Wörter zu
sammengestellt sind, dasjenige Sprachgut, welches die 
lJmgangssprache aus demUltercn Wortschatz heibehaltcn, 
zum Teil auch aus dem TLirkischcn, Arabischen und 
aus curopliischen Sprachen entlehnt hat. Beachtenswert 
ist, dass die Volkssprache den Imrerativ dioiir neben 
dem Infinitiv c!wrta11, also fiir denselben Verbalbegriff 
zwei verschiedene Wörter <'iloiirida1t und d/()rtan ge
braucht, wie M1t neben d,dm, rij neben riJJ1edcn; ferner 
die Aussprache wak!it für wa/:t, f'rilciha fiir ptiki.cc, das 
Wort garha11.~ ~ schön, die Ausd rLicke kioJ11ak kiardan ~ 
helfen, glwii! zadan ~-= betrLigcn und manches andere. 
Beachtenswert sind auch die mehrfach notierten Ab
weichungen der Aussprache von der Schreibung, z. B. 
,oii.Mk!t für ro,"tnrkh; diese Aussprache muss Lihrigens 
schon recht alt sein, denn sie ist vor vielen Jahrhun 
derten von den Arabern in dem Wort für Schildkröte 
su!a(ijrr =·= sii!rik!,. prij entlehnt. Ob die Aussprache 
amchab m11ro1'Z· für imcha/,, imrouz richtig gehört ist" -
Incongruenzen in der Schreibung desselben Wortes 
sind mciva S, X und miva S. 67, !akian S. r 5 und lagian 

S. 37. Der Accent, den Guyard lehrt, ist derjenige der 
Sprache von Teheran, Ispahan und Shiraz, den wir 
zuerst durch Chodzko kennen gelernt haben. 

Die zweite Schrift will dem Mangel an brauchbaren 
Chrestomathien für das Studium der persischen Schrift-
sprache abhelfen. Der erste Teil gibt eine ziemlich 
grofse Auswahl bekannter Texte, meines Erachtens 
für ein Semester zu viel, für zwei zu wenig, darunter 
Leichtes und Schweres, Altes und Neues. Es ist zu be
dauern, dass der Herausg, sich sein Ziel nicht etwas 
höher gestellt hat; er hätte mit ·demselben Gelde eine 
Sammlung von Inedita aus den Klassikern der persischen 
Litteratur in chronologischer Reihenfolge geben und 
dadurch sein Werk concurrenzfähiger machen können 
gegenüber einer Publication ähnlicher Art und Tendenz 
wie der seinigen, die gegenwärtig vorbereitet wird. In 
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